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Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
in der Wissenschaftsstadt Darmstadt

 Aufstellung von Plakattafeln für die      
    Ihr Schreiben vom      

Sehr geehrte     ,

die Plakatierung zur politischen Meinungsbildung ist in Darmstadt nach § 3 Abs.1 Ziffer 1 der 
Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
erlaubnisfrei.

Mit der Wahlwerbung können die Parteien sechs Wochen vor der Wahl beginnen.

Gesonderte Veranstaltungen im Rahmen des jeweiligen Wahlkampfes sind davon ausgenommen. Hier gilt 
eine Plakatierungsfrist von zwei Wochen vor dem Veranstaltungstermin. Eine entsprechende Mitteilung an 
das Bürger- und Ordnungsamt, Abteilung 2, ist in diesem Fall erforderlich. Nach Ablauf der Landtagswahlen 
sind diese Plakate umgehend aus dem öffentlichen Verkehrsraum zu entfernen.

Sofern Kabelbinder zur Befestigung verwendet werden, sind überstehende Teile bündig 
abzuschneiden, so dass es nicht zu Verletzungsgefahren durch überstehende Kabelbinder in 
Augenhöhe – insbesondere von Kindern – kommt.

Außerdem sind bei der Plakatierung die in der Anlage beigefügten Auflagen einzuhalten.
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Im Bereich des gesamten Gleiskörpers in der Nieder-Ramstädter-Straße ist das Anbringen von 
Plakaten an den dortigen Straßenbeleuchtungsmasten wegen der möglichen Behinderung der 
Straßenbahnen nicht zulässig.

Die maximal zulässige Größe der Plakatständer beträgt DIN A 0.

Für die Plakataufstellung gibt es keine ausgewiesenen Standorte. Die Aufstellflächen sind, unter Beachtung 
der in der Anlage beigefügten Auflagen frei wählbar.

Im Innenstadtbereich, siehe Lageplan, ist eine Plakatierung grundsätzlich nicht zulässig.

Die aufgestellten Plakate sind nach der Wahl unverzüglich und restlos – d.h. auch inklusive der evtl. 
zur Befestigung verwendeten Kabelbinder – von Ihren Standorten zu entfernen.

Wir bitten Sie, die für die Plakatierung verantwortlichen Personen und deren Helfer auf diese Bestimmungen 
aufmerksam zu machen sowie die in der Anlage beigefügten Regelungen zur Plakatierung auf öffentlichen 
Flächen auszuhändigen.

Hinsichtlich der Plakatierung an Litfasssäulen und Werbetafeln wenden Sie sich bitte an die Deutsche 
Städte Medien GmbH, Geschäftsstelle Mainz/Wiesbaden/Darmstadt, Eleonorenstraße 127, 55252 Mainz-
Kastel,  0 61 34 / 72 53 14.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

Schledt-Zahn
Amtfrau
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